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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2021 nahm der Nationalrat Kenntnis vom Aussenpolitischen
Bericht 2020. Der Bericht gab einen Überblick über die Aussenpolitik der Schweiz im
Berichtsjahr, wobei er sich strukturell an der Aussenpolitischen Strategie 2020-2023
und deren vier Schwerpunkten ausrichtete. Einen besonderen Fokus legte er aus
Aktualitätsgründen auf die Corona-Pandemie. Diese führte im Jahr 2020 zur grössten
Rückholaktion der Schweizer Geschichte und zu einem ausgeweiteten Einsatz der IZA.
Darüber hinaus stärkten der Einbezug der Schweiz in das europäische Krisendispositiv,
der funktionierende EU-Binnenmarkt und der grosse Nutzen zahlreicher bilateraler
Abkommen während der Pandemie das europapolitische Ziel des Bundesrats, den
bilateralen Weg mithilfe eines institutionellen Rahmenabkommens zu vertiefen. Ein
weiterer zentraler Aspekt der Aussenpolitik im Berichtsjahr war die Schweizer
Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat, welche durch den angekündigten Einbezug des
Parlaments im Inland vorangetrieben wurde. Ebenfalls hervorgehoben wurden die
geografischen und thematischen Teilstrategien, mit denen der Bundesrat die Kohärenz
der Aussenpolitik verstärken will. Dazu gehören die MENA-Strategie, die China-Strategie
und die Subsahara-Afrika-Strategie, sowie die IZA-Strategie, die Strategie zur
Digitalaussenpolitik und die Strategie Landeskommunikation. 
Claudia Friedl (sp, SG) kritisierte im Namen der APK-NR das Fehlen einer «Teilstrategie
Europa» in diesem Bericht. Zudem unterstütze die Kommission zwar grundsätzlich das
Bestreben des Bundesrats, die Politikkohärenz zu erhöhen, sie verlange aber, dass die
Agenda 2030 den übergeordneten Rahmen für die Aussenpolitik bilden solle. Die
Kommission bemängelte laut Friedl auch das zu kurze Kapitel zum Thema «Migration
und Flucht», merkte aber selbst an, dass der Bundesrat im Migrationsbericht vertieft
darauf eingehen wolle. Kommissionssprecher Denis de la Reussille (pda, NE) fügte dem
Votum seiner Kollegin hinzu, dass die Frage des Zugangs zu Wasser weiterhin eine
wichtige Rolle in der Schweizer Aussenpolitik spielen werde. Bei dieser Thematik könne
sich die Schweiz mit ihrem Fachwissen einbringen. Noch kritischer als die Kommission
war Nationalrat Roland Büchel (svp, SG), der sich entrüstet darüber zeigte, dass das
Rahmenabkommen und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU im Bericht
erst an achter Stelle aufgeführt wurden. Er verlangte die Überweisung dieses Dossiers
an das Parlament. Nationalrätin Tiana Angelina Moser (glp, ZH) bezeichnete die fehlende
Führungsverantwortung des Gesamtbundesrats, dessen verwirrende Kommunikation
und den mangelnden Einbezug des Parlaments diesbezüglich als «Trauerspiel» und
forderte ebenfalls die Überweisung des Rahmenabkommens an das Parlament.
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) sprach die bevorstehende Publikation der
China-Strategie an und verlangte, dass die Schweiz von China die Respektierung der
Menschenrechte, mehr Transparenz und die Einhaltung international anerkannter
Handelsregeln einfordern müsse. Zum Abschluss der Debatte erklärte Bundesrat Ignazio
Cassis, dass sich die globalen Kräfteverhältnisse nicht zuletzt aufgrund der wachsenden
Konkurrenz der Grossmächte veränderten. Die Schweiz müsse in internationalen
Auseinandersetzungen als Brückenbauerin fungieren, an ihren Trümpfen wie den guten
Diensten festhalten und zugleich ihre Aussenpolitik agiler gestalten, beispielsweise
durch Wissenschaftsdiplomatie oder die digitale Aussenpolitik. Cassis betonte zudem,
dass die Europafrage auch bei einem gescheiterten Rahmenabkommen zentral bleiben
werde und dass die Schweiz sich auch in den bilateralen Beziehungen mit europäischen
Staaten engagiere, unter anderem durch die Mind the Gap-Strategie mit dem
Vereinigten Königreich. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2021
AMANDO AMMANN

Die kleine Kammer nahm in der Sommersession 2021 Kenntnis vom Aussenpolitischen
Bericht 2020. APK-SR-Sprecher Damian Müller (fdp, LU) fasste die wichtigsten
Schlussfolgerungen des Berichts zusammen und verwies dann auf vier Fragen, welche
sich die Kommission gestellt hatte. Diese betrafen die internationale Forschungs- und
Bildungspolitik, das Mandat der USA im Iran, die Impfsituation des Botschaftspersonals
und die Zusammenarbeit mit NGOs wie dem IKRK. Da diese Fragen zur Zufriedenheit
der Kommissionsmitglieder beantwortet worden waren, sprach er dem Aussenminister
ein Lob für dessen Arbeit aus. 
Kritischer gab sich Carlo Sommaruga (sp, GE), der die im Bericht versprochene
«Kohärenz» vor allem auf die Entwicklungspolitik bezog und in diesem Bereich noch viel
Verbesserungspotenzial sah. Er kritisierte auch die im Bericht enthaltene Aussage des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2021
AMANDO AMMANN
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Bundesrats, dass der Abschluss eines institutionellen Abkommens mit der EU
angestrebt werde, für dessen Abschluss man mit den Kantonen und Sozialpartnern
zusammenarbeite. Der kurz darauf erfolgte Abbruch der Verhandlungen stellte für
Sommaruga eine Kluft zwischen der europäischen Strategie 2020 und jener im Jahr
2021 dar. Er forderte daher vom Bundesrat eine präzise Strategie, um den im Bericht
angekündigten bilateralen Weg fortführen zu können. Bundesrat Cassis bekräftigte das
bundesrätliche Bekenntnis zu Europa, gab dabei aber zu bedenken, dass ein gemeinsam
gestalteter bilateraler Weg aussen- und innenpolitisch getragen werden müsse. Die
Partnerschaft mit der EU bleibe aber die Priorität des Bundesrats. 2

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Herbstsession 2019 nahm der Nationalrat Kenntnis vom Bericht zu den
abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträgen 2018. Dieser umfasst sämtliche neu
beschlossenen oder geänderten völkerrechtlichen Verträge ohne
Ratifikationsvorbehalt, die dem Parlament also nicht zur Genehmigung vorgelegt
werden mussten. Obwohl das Parlament auch bei diesen Verträgen die Möglichkeit
besässe, mithilfe einer Motion Einfluss zu nehmen, war das im Jahr 2018 kein einziges
Mal der Fall. 2018 wurden insgesamt weniger Verträge abgeschlossen und abgeändert
als noch 2017, die Gesamtzahl blieb aber dennoch hoch (526 Abkommen, 273
Änderungen). Bundesrat Cassis interpretierte dies dahingehend, dass die Schweiz sich
weiterhin intensiv darum bemühe, bei ihrer Interessenvertretung über eine solide
Rechtsgrundlage zu verfügen. Mehrere Mitglieder des Nationalrats lobten die stetig
wachsende Qualität und verbesserte Lesbarkeit der Publikation. Die kurze Diskussion
sei ein Zeichen für das Vertrauen, welches die Parlamentsmitglieder dem Bundesrat
und der Verwaltung entgegenbrächten, meinte Claude Béglé (cvp, VD). 

Auch der Ständerat, der sich am 10. Dezember damit befasste, hatte dem nicht viel
hinzuzufügen. Mit lobenden Worten und viel Wohlwollen nahm auch die kleine Kammer
Kenntnis vom Bericht. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2019
AMANDO AMMANN

Gute Dienste

En début d’année, le Conseil fédéral a présenté son message concernant l’approbation
et la mise en œuvre du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève de
1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel. Ce message a fait suite à
l’adoption d’un nouvel emblème (un cristal rouge) au sein du Mouvement de la Croix-
Rouge en fin d’année dernière, processus auquel la diplomatie suisse avait activement
participé. Au Conseil national, le groupe de l’Union démocratique du centre a proposé
de ne pas entrer en matière, soutenant l’avis qu’un nouvel emblème ferait concurrence
à ceux qui existaient déjà. Les tenants de cette proposition ont en outre jugé
regrettable que la Suisse nuise à son propre emblème – la croix rouge – en acceptant
un signe additionnel. La Commission de politique extérieure a toutefois estimé que le
troisième Protocole additionnel n’était pas de nature à affaiblir la croix rouge, mais
qu’il contribuait au contraire à améliorer la protection de la population, et permettait
même à l’ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de toucher à l’universalité. Le plénum a voté l’entrée en matière sur l’arrêté
fédéral par 125 voix contre 45, avant d’adopter le Protocole additionnel par 126 voix
contre 39. Quant au Conseil des Etats, il a adopté le projet sans opposition. Au vote
final, les deux chambres ont adopté de manière nette le Protocole additionnel. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2006
ELIE BURGOS
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Entwicklungspolitik

En fin d'année, le Conseil fédéral a transmis au parlement un message concernant la
continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération. Celui-ci propose
l'allocation d'un nouveau crédit-cadre de 1,05 milliard de francs s'étendant sur une
période d'au moins quatre ans et destiné à prendre le relai de l'actuel crédit dont les
ressources financières seront probablement épuisées au milieu de 1997. Aux yeux des
autorités fédérales, la poursuite de l'action humanitaire de la Suisse en faveur des pays
les plus démunis se justifie plus que jamais compte tenu de l'augmentation des conflits
armés, de la pauvreté et des catastrophes naturelles à laquelle il est donné d'assister. A
l'appui de sa demande de crédit en vue de financer les moyens mis en oeuvre par la
Suisse dans ce domaine (contributions en espèces, livraisons de denrées alimentaires
et de matériel, interventions du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe), le
gouvernement a fait figurer en annexe de son message la "Stratégie de l'aide
humanitaire de la Confédération pour la seconde moitié des années nonante". Ce
document établit plusieurs directives pratiques visant à définir avec concision la
méthode par laquelle l'aide humanitaire helvétique entend remplir son mandat. Parmi
ces directives figurent la nécessité d'intégrer l'aide humanitaire dans l'ensemble de la
politique étrangère suisse, de concentrer l'aide sur des objectifs à priorités sectorielle
ou géographique, d'obtenir la coopération des bénéficiaires de l'aide ainsi que celle
des autorités locales afin de permettre aux victimes de se tirer d'affaire de façon
autonome et, finalement, de contribuer à la promotion d'une aide cohérente et
économe de manière à éviter les doubles emplois tant sur le plan suisse que sur le plan
international. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.1996
LIONEL EPERON

Transmis à la fin 1996, le message du Conseil fédéral relatif à la continuation de l'aide
humanitaire internationale de la Confédération a été traité par le parlement. Au Conseil
national, la proposition du gouvernement d'octroyer un crédit-cadre de 1,05 milliard de
francs sur une période minimale de quatre ans n'a été combattue par aucun groupe
parlementaire. Seuls les Démocrates suisses - particulièrement soucieux de la mauvaise
situation des finances fédérales - se sont montrés réticents à l'idée d'allouer un pareil
montant. Ils se sont néanmoins abstenus de proposer une quelconque réduction de la
somme proposée eu égard à la prolongation de trois à quatre ans de la période
couverte par le crédit. Si d'autres critiques mineures ont également été émises, la
grande majorité des intervenants a toutefois souligné le bien-fondé du soutien
helvétique en la matière à l'heure où la réputation internationale du pays est mise à mal
par l'affaire des fonds juifs. Quant à la Chambre des cantons, c'est à l'unanimité qu'elle
a à son tour alloué le crédit demandé. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1997
LIONEL EPERON

Début février, le Conseil fédéral a présenté son message concernant l’envoi de moyens
de transport de l’armée afin de soutenir les prestations d’aide humanitaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Indonésie, suite au raz-de-
marée qui a frappé l’Asie le 26 décembre 2004. Trois hélicoptères de transport de
l’armée suisse, ainsi que 50 personnes (pour une durée de trois mois au plus) ont été
mis à disposition du HCR dans le cadre d’un service d’appui à l’étranger. La durée de
cet engagement dépassant trois semaines, l’approbation du parlement était nécessaire.
Les chambres ont confirmé celui-ci de manière très nette au début du mois de mars. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2005
ELIE BURGOS

En fin d’année, le Conseil fédéral a remis aux chambres son message concernant la
continuation de l’aide humanitaire internationale de la Confédération. Il s’agissait du
20ème message depuis la création de l’aide humanitaire de la Confédération. Le crédit
cadre de 1,5 milliard de francs, qui sera épuisé à mi-2007, devait être renouvelé, et le
message du gouvernement proposait l’allocation d’un crédit-cadre d’un montant
identique, couvrant une période de quatre ans au moins. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2006
ELIE BURGOS

Les chambres ont examiné le projet d’arrêté fédéral concernant le financement de la
continuation de l’aide humanitaire internationale de la Confédération. Le message du
Conseil fédéral proposait l’allocation d’un crédit-cadre de 1,5 milliard de francs sur une
période de quatre ans au moins. En tant que premier conseil à examiner cet objet, le
Conseil des Etats a approuvé le projet sans discussion ni opposition. Au Conseil
national, l’entrée en matière n’a pas été contestée, même si les porte-parole du groupe
UDC se sont montrés critiques à l’égard du projet. Le conseiller national zurichois

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2007
ELIE BURGOS
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Christoph Mörgeli (udc) a toutefois déposé une proposition de minorité visant à faire
préciser dans l’arrêté fédéral que les organisations non gouvernementales et les
œuvres d’entraide aidées financièrement par la Confédération devaient s’engager à
utiliser les contributions qui leur étaient allouées à des fins exclusivement humanitaires
et dénuées de tout objectif politique. Cette proposition a été rejetée par 113 voix
contre 36. Le projet d’arrêté fédéral a ensuite été adopté par 143 voix contre 14. 9

Der Nationalrat diskutierte in der Herbstsession als Erstrat den Antrag des Bundesrates
um die Verlängerung und Aufstockung des Rahmenkredits für die internationale
humanitäre Hilfe. Der Betrag von CHF 112 Mio. sollte lediglich der Verlängerung der
Laufzeit des Kredits und somit der Überbrückung bis Ende 2012 dienen, bis der
Bundesrat ab Anfang 2013 die Rahmenkredite für die DEZA, die Osthilfe und das SECO
in einem Paket vorlegen würde. Der Minderheitsantrag Mörgeli (svp, ZH), diese
Mehrausgaben durch eine Kürzung des äquivalenten Betrags bei der Entwicklungshilfe
zu kompensieren, wurde klar abgelehnt. In der Gesamtabstimmung sprachen sich alle
Fraktionen mit Ausnahme der SVP geschlossen für das Geschäft aus. Der Ständerat
schloss sich dem an und stimmte im Dezember zu. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2011
ANITA KÄPPELI

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Sommersession 2021 setzten sich Ständerat und Nationalrat mit dem
ordentlichen Nachtrag I zum Voranschlag 2021 sowie mit den Nachmeldungen
auseinander. Kurz zuvor, Mitte Mai 2021, hatte der Bundesrat eine weitere
Nachmeldung eingereicht, mit der er CHF 600 Mio. zur Erhöhung des
Verpflichtungskredits zur Beschaffung von Sanitätsmaterial verlangte. Damit wollte er
sich «Handlungsspielraum zum Kauf von Impfstoff[en]» schaffen, wie
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) im Rahmen der Ständeratsdebatte erklärte.
Hegglin störte sich jedoch an dem Vorgehen des Bundesrates, der Kommission auch
weiterhin «immer noch fast über Nacht Anträge» zu unterbreiten. Im Krisenjahr 2020
sei dies verständlich gewesen, jetzt solle man aber «wieder zum ordentlichen Verfahren
zurückkehren». Mit den beantragten Nachtragskrediten würden sich die für das Jahr
2021 bewilligten Mittel zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auf CHF 24.6 Mrd.
belaufen – also um CHF 3.2 Mrd. zunehmen. Dennoch sprach sich die FK-SR einstimmig
für die entsprechenden Bundesbeschlüsse aus, verlangte aber vom Bundesrat einen
haushälterischen Umgang mit den Finanzmitteln. Stillschweigend hiess der Ständerat
sämtliche Ausgaben gut und nahm den Entwurf einstimmig (mit 43 zu 0 Stimmen) an. 

Deutlich grössere Diskussionen folgten hingegen im Nationalrat, in dem auch mehrere
Minderheitsanträge vorlagen. Eine Aufstockung der Kredite forderte lediglich eine
Minderheit Friedl (sp, SG), die den Schweizer Beitrag an die globale Initiative «Access to
Covid-19 Tools Accelerator» um CHF 600 Mio. auf CHF 826 Mio. erhöhen wollte.
Claudia Friedl verwies auf die Bedrohung durch Virusmutationen, wie sie vor allem an
menschenreichen Orten mit ungenügenden sanitären Anlagen und fehlenden
Abständen entstünden. Darum setze ein erfolgreicher Kampf gegen Covid-19 die
Unterstützung der ärmeren Staaten voraus, getreu dem Motto der WHO: «Niemand ist
sicher, bis alle sicher sind.» Lars Guggisberg (svp, BE) sprach sich gegen eine Erhöhung
des Kredits aus und beantragte zugleich, den vom Bundesrat verlangten Kredit im
Budget des EDA zu kompensieren. So nähmen die Ausgaben bei der internationalen
Zusammenarbeit jährlich deutlich zu, insbesondere auch Corona-bedingt, etwa bei der
humanitären Hilfe. Der Nationalrat lehnte beide Minderheitsanträge ab.
Besonders umstritten war im Nationalrat die Frage der Covid-19-Tests. Einerseits
lehnte eine weitere Minderheit Guggisberg die Anschubfinanzierung an die Kantone für
eine repetitive Testung ab und wollte den entsprechenden Kredit über CHF 64 Mio.
streichen. Guggisberg wehrte sich jedoch nicht gegen die repetitive Testung an sich,
sondern dagegen, dass der Bund, der bisher bereits 90 Prozent der Covid-19-
Sonderausgaben trage, die Kantone auch in diesem Bereich noch zusätzlich
unterstütze. So hätten zahlreiche Kantone – anders als der Bund – im Jahr 2020
Ertragsüberschüsse verzeichnet und sollten nun die entsprechenden Kosten selbst
tragen. Andererseits beantragte eine Minderheit Nicolet (svp, VD), den Kredit für die
Bundesfinanzierung der Covid-19-Tests von CHF 2.4 Mrd. um CHF 112 Mio. zu
reduzieren und dabei auf die Finanzierung der Selbsttests zu verzichten, da diese zu
wenig zuverlässig seien. Auch diese beiden Minderheitsanträge fanden keine Mehrheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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im Rat.
Zudem wollte eine Minderheit Sollberger (svp, BL) auf die Erhöhung des
Verpflichtungskredits zur Beschaffung von Sanitätsmaterial und Impfstoffen über CHF
600 Mio., wie sie der Bundesrat in der dritten Nachmeldung beantragt hatte,
verzichten. Es seien bereits 20 Mio. Impfdosen bestellt, das genüge für die
Grundimmunisierung der Schweizer Bevölkerung. Folglich brauche es keinen Kredit für
zusätzliche 15 Mio. Impfdosen, insbesondere da dieser Kredit in kürzester Zeit ohne
seriöse Abklärungen gesprochen worden sei. Man müsse später diskutieren, wer für die
Kosten der Auffrischimpfungen aufkommen solle. Auch in dieser Frage folgte der
Nationalrat jedoch seiner Kommissionsmehrheit und damit dem Bundesrat. 
Schliesslich legte Martina Munz (sp, SH) noch einen Minderheitsantrag ohne Corona-
Bezug vor: Sie beantragte, den Finanzierungsbeitrag von CHF 5 Mio. für die Renovierung
der Kaserne der Schweizer Garde an Auflagen zur Nachhaltigkeit und zur Nutzung von
erneuerbaren Energien zu knüpfen. So könne als Rechtsgrundlage für diese
Finanzierung nur mit viel Goodwill eine Verbindung zur Bundesverfassung gezogen
werden, wie zahlreiche Sprechende kritisierten. Wenn der Kredit aber schon
gesprochen werde, um die positive Wahrnehmung der Schweiz zu fördern, solle dabei
vor allem die Nachhaltigkeit des Projekts unterstrichen werden. Auch diesen
Minderheitsantrag lehnte die grosse Kammer jedoch ab und beliess dies Vorlage damit
unverändert. Nach dem Ständerat hiess schliesslich auch der Nationalrat den
Bundesbeschluss über den Nachtrag I zum Voranschlag 2021 mit 146 zu 44 Stimmen (bei
3 Enthaltungen) gegen den Willen der Mehrheit der SVP-Fraktion gut. 11

Noch bevor der Nachtrag IIa vom Parlament behandelt worden war, reichte der
Bundesrat Mitte September 2021 den Nachtrag II zum Voranschlag 2021 in der Höhe
von CHF 79.4 Mio. nach. Damit sollten insbesondere wie bereits im Vorjahr
coronabedingte Einnahmenausfälle im Schienengüterverkehr (CHF 25 Mio.) abgegolten
und das verstärkte Engagement in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban
(CHF 23 Mio.) finanziert werden. Zudem wurden Leistungen des Bundes an die ALV (16.7
Mio.) nötig, da der veranschlagte Bundesbetrag für das laufende Jahr sowie der
ausbezahlte Bundesbetrag des Vorjahres zu tief waren. Auch die Zulagen an die
Milchwirtschaft (CHF 10 Mio.) mussten im Jahr 2021 aufgrund eines grösseren
Milchkuhbestands erhöht werden. CHF 20 Mio. waren schliesslich als
Verpflichtungskredit zur Deckung von Kursschwankungen beim
«Aufklärungsdrohnensystem 15» vorgesehen, CHF 7 Mio. für die Behebung von
Unwetterschäden vom Juli 2021 bei der Bahninfrastruktur und CHF 8.5 Mio. stellten
Kreditübertragungen aus dem Voranschlag 2020 dar. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Wintersession 2021 hiess das Parlament auch den Nachtrag II zum Voranschlag
2021 gut. Der Ständerat sprach sich, nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) als Sprecher
der FK-SR und Finanzminister Maurer den Nachtrag präsentiert hatten, in der
Gesamtabstimmung mit 41 zu 1 Stimmen für Annahme des Nachtrags II aus. Einzig
Thomas Minder (parteilos, SH) stimmte für Ablehnung des Nachtrags. 
Der Nationalrat behandelte den Nachtrag II zusammen mit dem Voranschlag 2022,
wobei der Nachtrag II kaum Thema der Diskussionen war. Mit 129 zu 43 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) sprach sich auch die grosse Kammer für die Annahme aus. Die
ablehnenden Stimmen und die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP und
einem Mitglied der Grünen. 13
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Knapp einen Monat, nachdem das Parlament den Nachtrag Ia gutgeheissen hatte,
präsentierte der Bundesrat seinen Nachtrag Ib zum Voranschlag 2022. Die 17 darin
enthaltenen Nachtragskredite umfassten CHF 2.7 Mrd., wobei der Grossteil davon (CHF
2.1 Mrd.) erneut für die ALV eingesetzt werden sollte. Diese zusätzlichen Gelder für die
ALV waren nötig geworden, nachdem das Bundesgericht die Bemessungsgrundlage für
Kurzarbeitsentschädigungen von Mitarbeitenden im Monatslohn um die Lohnanteile für
Ferien- und Feiertagsentschädigungen ergänzt hatte. Einen Bezug zur Covid-19-
Pandemie wiesen darüber hinaus auch die Kredite zur Impfstoffbeschaffung (CHF 314
Mio.), die Abgeltung im Regionalen Personenverkehr (CHF 97 Mio.) sowie der Kredit zur
Erhöhung des Funktionsaufwandes beim BAG (CHF 39 Mio.) auf. Zwar werde die
Krisenorganisation im BAG reduziert, viele Massnahmen müssten dennoch
aufrechterhalten werden, begründete der Bundesrat diesen Nachtragskredit. Eine
andere aktuelle Krise nahm der Kredit für die humanitäre Hilfe aufgrund des Ukraine-
Krieges (CHF 61 Mio.) auf, mit dem zu einem Viertel aus der Ukraine geflohene Personen
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in den Nachbarstaaten und zu drei Vierteln die in der Ukraine verbliebenen Personen
unterstützt werden sollten. Auch für Übergangsmassnahmen bezüglich des Horizon
Pakets 2021–2027 beantragte der Bundesrat einen Nachtragskredit (CHF 44 Mio.), da
das Parlamente eine temporäre direkte Förderung von innovativen Projekten durch
Innosuisse veranlasst hatte. Schliesslich sollten CHF 29.5 Mio. nachträglich für den
Teuerungsausgleich beim Bundespersonal bewilligt werden, da ein solcher im Rahmen
des Voranschlags 2022 nicht geplant gewesen war. 14

In der Sommersession 2022 behandelten National- und Ständerat den Nachtrag Ib zum
Voranschlag 2022. Den Anfang machte der Nationalrat, bei dem die
Minderheitensprecherinnen Anna Giacometti (fdp, GR) und Barbara Gysi (sp, SG) darauf
hinwiesen, dass die Mehrheit der FK-NR dem Bundesrat in allen Punkten folgen wolle.
Der Rat diskutierte in der Folge über verschiedene Minderheitsanträge der SVP-
Fraktion. 
Eine erste Gruppe von Anträgen hatte zum Ziel, nach der Corona-Pandemie «sehr rasch
zu den üblichen Finanzierungen und Abläufen zurück[zu]kehren», wie es etwa Sandra
Sollberger (svp, BL) formulierte. Entsprechend wollte eine Minderheit Sollberger den
Zusatzkredit sowie den Verpflichtungskredit zur Beschaffung neuer Impfstoffe gegen
Covid-19 weniger stark erhöhen als der Bundesrat (auf CHF 195 Mio. statt CHF 314 Mio.
respektive auf CHF 233 Mio. statt CHF 780 Mio.). Die Minderheitensprecherin wollte,
dass die Impfstoffe «über die üblichen Prozesse bezahlt werden, analog zu anderen
Impfungen». In der Kommission waren überdies Stimmen laut geworden, welche die
geplante Menge an Impfstoffbestellungen als zu hoch erachteten. Die
Kommissionssprecherinnen wiesen darauf hin, dass eine Bestellung der Impfstoffe im
normalen Verfahren nicht möglich sei, da die Firmen nur an Länder, nicht an Private
lieferten. Mit 111 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) folgte der Rat dem Mehrheitsantrag
und somit dem Bundesrat. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP- und der
Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie von einzelnen Personen der FDP.Liberalen-Fraktion.

Ebenfalls basierend auf dem Argument, «que l'office doit reprendre un rythme
normal», dass das BAG also zu einem normalen Rhythmus zurückkehren müsse,
beantragten zwei Minderheiten Nicolet (svp, VD) die Streichung der Nachtragskredite
für das Globalbudget des BAG (CHF 38.7 Mio.) und für die Prävention (CHF 15 Mio.). Mit
dem Nachtrag zum Globalbudget wollte der Bundesrat die Übertragung verschiedener
Aufgaben der Krisenorganisation auf die «normalen Linienstrukturen» (Gysi)
finanzieren, der Betrag für die Prävention war insbesondere zur Erforschung von Long
Covid gedacht. Mit 137 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 138 zu 54 Stimmen liess der
Nationalrat die beiden Kredite jedoch unverändert. 
Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) störte sich am hohen Nachtragskredit von CHF 2.1 Mrd.
für die ALV und wollte diesen auf CHF 100 Mio. reduzieren. Statt allen betroffenen
Unternehmen die ausstehenden Beträge für Ferien- und Feiertagsentschädigungen bei
der Kurzarbeit zu bezahlen, sollten nur diejenigen Unternehmen Geld erhalten, die
wegen zu tiefer KAE geklagt hatten. Die Kommissionsmehrheit wollte jedoch diejenigen
Unternehmen, die «in gutem Glauben gehandelt» («hanno agito in buona fede») und
die Verfügungen nicht angefochten hatten, nicht bestrafen, betonte Anna Giacometti.
Mit 139 zu 51 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat auch hier der
Kommissionsmehrheit. 
Einwände hatten Minderheiten aus der SVP-Fraktion schliesslich auch gegen den
Nachtragskredit beim Globalbudget des BFS von CHF 6.7 Mio. (Minderheit Nicolet),
beim bereits gesprochenen Kredit bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit
(CHF 324 Mio.; Minderheit Aeschi) sowie bei demjenigen zum Klimapaket zur
Auslandskompensation der Bundesverwaltung in der Höhe von CHF 37.7 Mio
(Minderheit Egger; svp, SG). Die Anträge fanden jedoch nur bei Mitgliedern der SVP-
Fraktion Zustimmung und wurden jeweils mit 138 zu 54 Stimmen abgelehnt. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag Ib mit 138 Stimmen zu 54
ablehnenden Stimmen der SVP-Fraktion an. 15
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Anders als der Nationalrat, der tags zuvor trotz zahlreicher Minderheitsanträge keine
Änderungen am bundesrätlichen Nachtrag Ib zum Voranschlag 2022 vorgenommen
hatte, schuf der Ständerat eine gewichtige und eine kleine Differenz. So schlug die FK-
SR mit 9 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) vor, den Kredit für den Bundesbeitrag an die
ALV von CHF 2.1 Mrd. auf CHF 300 Mio. zu reduzieren. Wie bereits im Nationalrat von
einer erfolglosen Minderheit beantragt, sollten Urlaubs- und Feiertagsentschädigungen
bei KAE nur an Unternehmen nachbezahlt werden, welche entsprechende Einsprachen
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oder Beschwerden getätigt hatten, nicht aber an Unternehmen mit rechtskräftigen
Verfügungen, erläuterte Johanna Gapany (fdp, FR) die Position der Kommission. Im
Hinblick auf die hohen bisherigen Kosten der Pandemie und aus Rücksicht auf die
zukünftigen Generationen solle man hier vom grosszügigeren bundesrätlichen Vorschlag
abweichen. Roberto Zanetti (sp, SO) verwies als «informelle Minderheit» – er
verzichtete als einziger Ablehnender auf einen Minderheitsantrag – darauf, dass vom
Vorschlag der Kommission vor allem Mikrounternehmen mit bis zu neun Mitarbeitenden
benachteiligt seien, denen die Kantone und Arbeitslosenkassen von einer Einsprache
oder Beschwerde abgeraten hätten und die «keine HR- oder Rechtsabteilungen
[hätten], die sie vor den Fallstricken der Revisions- und Wiedererwägungstatbestände
bewahren könnten». Nach Treu und Glauben wolle der Bundesrat auch diesen
Unternehmen nun die Möglichkeit geben, rund 14 Prozent der Lohnsumme bei den KAE
zusätzlich geltend zu machen. Anstelle von Roberto Zanetti beantragte Ruedi Noser
(fdp, ZH) in einem Einzelantrag, die von der Kommission eingefügte Rahmenbedingung
der Kreditvergabe, wonach bei rechtskräftigen Verfügungen keine Ferien- und
Feiertagsentschädigungen nachbezahlt würden, zu streichen. Über diesen Antrag
musste jedoch nicht mehr abgestimmt werden, da der Ständerat mit 25 zu 17 Stimmen
dem Antrag des Bundesrats folgte und den Nachtragskredit für die ALV bei CHF 2.1 Mrd.
beliess. Als kleinere Differenz entschied der Ständerat jedoch, den entsprechenden
Nachtragskredit nur freizugeben, wenn auf Verzugszinsen auf diese Forderungen
verzichtet würde. 
Eine grössere Differenz schuf der Ständerat hingegen beim Kredit zur Beschaffung von
Impfstoffen gegen Covid-19. Hier hatte die Kommissionsmehrheit eine Reduktion des
Nachtragskredits von CHF 314 Mio. auf CHF 68 Mio. und des Verpflichtungskredits von
CHF 780 Mio. auf CHF 300 Mio. vorgeschlagen. Gemäss Kommissionssprecherin Gapany
habe man in der Kommission lange darüber diskutiert, ob man – wie der Bundesrat –
eher eine Sicherheitsstrategie fahren und genügend Impfstoffe für die ganze
Bevölkerung kaufen wolle. Mit 7 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) habe sich die
Kommission stattdessen entschieden, etwas weniger Impfstoffe zu beschaffen, um
Verschwendung zu vermeiden. In der Zwischenzeit habe sie überdies erfahren, dass
womöglich bereits Verträge zum Impfstoffkauf unterzeichnet worden seien, die nicht
rückgängig gemacht werden könnten, liess Johanna Gapany verlauten. Damit wäre der
Parlamentsvorbehalt, also die Möglichkeit, dass der Bund von einem Vertrag zurücktritt,
wenn das Parlament den entsprechenden Finanzierungskredit verweigert, verletzt
worden. Dies sei ein Argument mehr, um in diesem Punkt eine Differenz zu schaffen,
sodass man nach der Beschaffung weiterer Informationen nochmals darüber
diskutieren könne. Finanzminister Maurer ergänzte, dass unklar sei, ob man überhaupt
bei einem einzigen Vertrag Kürzungen anbringen könne oder ob dies auch die übrigen
Verträge betreffen würde. Eine Minderheit Herzog (sp, BS) befürwortete zwar die
Strategie des Bundesrates, der «auf Sicherheit setzt und nicht knapp berechnet»,
zeigte sich aber ob der offenen Fragen zu den Verträgen mit der Schaffung einer
Differenz einverstanden. Mit 32 zu 9 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) reduzierte der
Ständerat folglich den Nachtragskredit für die Impfstoffe auf CHF 68 Mio. und den
Verpflichtungskredit auf CHF 300 Mio. 16

Eine Woche nach der Lesung im Ständerat begann der Nationalrat die
Differenzbereinigung zum Nachtrag Ib des Voranschlags 2022. Schnell aus der Welt
geschafft war die Differenz zur Frage, ob bei den KAE-Nachzahlungen Verzugszinsen
anfallen sollen. Eine Minderheit Gmür (mitte, SZ) störte sich daran, dass bei einem
Verzicht auf Verzugszinsen bei den Nachzahlungen nur diejenigen Unternehmen, die
Beschwerde gegen die Verfügung der ALV eingereicht hatten, solche Zinsen verlangen
könnten, nicht aber alle übrigen Unternehmen. Entsprechend wollte er diese Regelung
streichen lassen. Mit 158 zu 27 Stimmen folgte der Nationalrat jedoch der
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat und bereinigte diese Differenz. Einzig eine
Mehrheit der Mitte-Fraktion war dem Minderheitssprecher gefolgt. 
Deutlich mehr zu diskutieren gaben die Kredite zu den Covid-19-Impfstoffkäufen. In der
Zwischenzeit hatten die schon im Ständerat diskutierten offenen Fragen zumindest
teilweise beantwortet werden können – über Pfingsten hatte das EDI einen
entsprechenden Bericht erstellt. Dieser zeige drei Versäumnisse auf, berichteten die
Kommissionssprecherinnen im Nationalrat, Anna Giacometti (fdp, GR) und Barbara Gysi
(sp, SG). Erstens habe bei einer Impfstoffbestellung für CHF 172 Mio. nur ein bewilligter
Verpflichtungskredit, aber kein bewilligter Nachtragskredit vorgelegen. Umgekehrt gebe
es zweitens für CHF 319 Mio. einen Voranschlagskredit aus dem Jahr 2020, aber keinen
Verpflichtungskredit. Und drittens hätten die Nachrechnungen ergeben, dass aktuell
nicht CHF 314 Mio., sondern CHF 234 Mio. zusätzlich nötig seien, weil unter anderem
2021 bereits ein Kredit über CHF 50 Mio. bewilligt worden sei. Eine ausführlichere
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Administrativuntersuchung werde diesbezüglich noch durchgeführt. Dabei interessierte
das Parlament insbesondere die Frage, ob der Parlamentsvorbehalt – also die
Möglichkeit, dass der Bund von einem Vertrag zurücktritt, wenn das Parlament den
entsprechenden Finanzierungskredit trotz Verpflichtungskredit verweigert – in allen
Verträgen eingebaut worden war. Diese Frage betreffe die «souveraineté du Parlement
en matière budgétaire», wie Johanna Gapany (fdp, FR) betonte. Der Bundesrat
versprach einen entsprechenden Bericht bis im Sommer 2022. 

Von diesen Ungereimtheiten betroffen war in erster Linie der Nachtragskredit für die
Impfungen. Ursprünglich hatte der Bundesrat hier CHF 314 Mio. vorgesehen, reduzierte
diesen Betrag jedoch auf CHF 234 Mio. – CHF 172 Mio. für Impfkosten 2022 und CHF 62
Mio. für Reservierungskosten für Impfungen des Jahres 2023. Sowohl National- als auch
Ständerat hiessen diesen neuen Antrag des Bundesrates trotz anderslautender
Minderheitsanträge gut.
Umstrittener war der Verpflichtungskredit für die Impfungen. Der Bundesrat hatte in
der Zwischenzeit nochmals dargelegt, wie sich dieser zusammensetzt: So sind CHF 319
Mio. für den fehlenden Verpflichtungskredit des Jahres 2020 nötig – dies sei eine
technische Korrektur, für die wohl keine Änderung des Verpflichtungskredits mehr
möglich war. Hinzu kämen CHF 461 Mio. für den Impfstoffkauf 2023. Umstritten war in
der Folge im National- und im Ständerat, ob der Verpflichtungskredit für die
Impfstoffbeschaffungen 2023 reduziert werden soll. 
Ein Lager – im Nationalrat bestehend aus Mitgliedern der SP, GLP, FDP, Grünen und
EVP, im Ständerat aus Mitgliedern der SP und Teilen der Grünen und der Mitte –
kritisierte, dass die Verträge mit den Impfstofflieferanten für das Jahr 2023 bei einer
Reduktion des Verpflichtungskredits neu ausgehandelt werden müssten – wobei weder
Menge noch Preis garantiert seien. Damit gefährde man die Versorgung der Bevölkerung
mit den Covid-19-Impfstoffen. 
Das andere Lager – im Nationalrat bestehend aus der SVP und der Mitte-Partei, im
Ständerat zusätzlich auch aus der FDP und Teilen von Grünen und Mitte – erachtete die
Hälfte der 14 Mio. Impfdosen, welche der Bundesrat mit dem Verpflichtungskredit zu
kaufen plante, als ausreichend. Bei etwa 3.5 Mio. Risikopersonen könne man bei 7 Mio.
Dosen noch immer eine «Redundanzstrategie» mit genügend Impfstoffen von beiden
Herstellern, Moderna und Pfizer/BioNTech, fahren. Verschiedene Sprechende störten
sich auch immer wieder daran, dass man noch immer nicht genügend Informationen
von Verwaltung und Regierung habe, um die Situation der Impfstoffkäufe genau zu
erfassen. Die Diskussionen in den beiden Räten gingen dabei aber über den
Impfstoffkauf hinaus, vielmehr standen bald die Rolle des Parlaments in der
Budgetberatung und die Frage, ob das Parlament in die Impfstrategie des Bundesrates
eingreifen dürfe, solle oder müsse, im Zentrum. 
Der Finanzminister räumte Fehler in der Verwaltung ein, diese seien jedoch für den
Verpflichtungskredit nicht relevant: Hier stelle sich lediglich die Frage, wie viele
Impfdosen gekauft werden sollen. Er kritisierte das Parlament für dessen Absicht, in
einer zweistündigen Sitzung eine neue Beschaffungsstrategie festzulegen. Der
Bundesrat habe das Anliegen, dass weniger Impfstoffe gekauft werden sollen,
aufgenommen – dafür brauche man keine Reduktion des Verpflichtungskredits, die ein
Verfallen der ausgehandelten Verträge nach sich ziehen würde. 

Trotz anderslautender Anträge, teilweise auch der Kommissionsmehrheiten, entschied
sich der Nationalrat in seinen folgenden zwei Beratungen, dem Bundesrat zu folgen,
und genehmigte den Kredit für 14 Mio. Impfdosen, während sich der Ständerat –
ebenfalls zweimal – für einen reduzierten Betrag von CHF 560 Mio. und eine Halbierung
der Anzahl Impfdosen entschied. Beide Positionen waren in den Räten sehr umstritten.
Die Einigungskonferenz entschied sich schliesslich mit 14 zu 12 Stimmen knapp, dem
Ständerat zu folgen und somit den Verpflichtungskredit auf CHF 560 Mio. zu
reduzieren. Mit 100 zu 83 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat jedoch
den Antrag der Einigungskonferenz ab. Da in Budgetfragen in einem solchen Fall der
tiefere der zuletzt diskutierten Beträge eingesetzt wird, hatte das inhaltlich aber keine
Folgen: Der ständerätliche Antrag von CHF 560 Mio. setzte sich durch, wenn auch unter
Protest der Mehrheit des Nationalrats. Die kleine Kammer musste somit nicht mehr
über den Antrag der Einigungskonferenz befinden. Somit mussten die Impfstoffverträge
für das Jahr 2023 neu ausgehandelt werden. 17
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Zu Beginn der Wintersession 2022 machte sich der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags 2023 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026. Anna
Giacometti (fdp, GR) und Jean-Pierre Grin (svp, VD) präsentierten dem Rat das Budget
und die Änderungsvorschläge der Kommissionsmehrheit. Beide betonten die «düsteren
finanzpolitischen Aussichten» (Giacometti), welche in den Finanzplanjahren grosse
Korrekturmassnahmen nötig machen würden. Besser sehe es noch für das Jahr 2023
und somit für den Voranschlag aus, hier schlug die Kommissionsmehrheit gar
Mehrausgaben von CHF 11.2 Mio. vor, womit die Schuldenbremse immer noch
eingehalten werden könne. Insgesamt beantragte die Kommission sieben Änderungen
am bundesrätlichen Voranschlag, welche der Rat allesamt annahm. Kaum Erfolg hatten
hingegen die Minderheitsanträge.

Das geplante Defizit in den Finanzplanjahren war auch Thema in den folgenden
Fraktionsvoten. Als besonders dramatisch erachtete etwa Lars Guggisberg (svp, BE) die
finanzielle Situation des Bundes: Man befinde sich «finanzpolitisch seit Jahren im
freien Fall», zumal das Parlament immer mehr Geld ausgebe als vorhanden sei. Nun
müsse man Prioritäten setzen, weshalb die SVP insbesondere im Finanzplan
entsprechende Kürzungsanträge stelle. Ähnlich formulierte es Alex Farinelli (fdp, TI) für
die FDP-Fraktion, der die Bundesfinanzen mit der Titanic verglich – zwar scheine alles
ruhig, bei genauerer Betrachtung sei «das Bild, insbesondere das mittelfristige, [aber]
wesentlich problematischer und beunruhigender». Auch er verlangte daher die Setzung
von Prioritäten. Demgegenüber hob Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) das positive
strukturelle Saldo des Voranschlags hervor, betonte aber auch, dass man für die
Finanzplanjahre Korrekturmassnahmen einbringen müsse – insbesondere auch, weil die
Gewinnausschüttung durch die SNB ausbleiben könne. 
Deutlich weniger besorgt zeigten sich die Sprechenden der anderen Fraktionen über
die finanzpolitische Situation. Roland Fischer (glp, LU) erachtete in Anbetracht der
tiefen Schuldenquote des Bundes nicht in erster Linie die Defizite als problematisch,
sondern die Ausgestaltung der Schuldenbremse, die es nicht erlaube, Schulden zu
machen, um Investitionen zu tätigen. Auch Sarah Wyss (sp, BS) zeigte sich durch die
«Mehrbelastungen ab 2024 [...] nicht besonders beunruhig[t]». Man müsse zwar
reagieren, dabei aber vor allem auf Nachhaltigkeit setzen und von «kurzfristige[r]
Sparwut» absehen. Gerhard Andrey (gp, FR) sah die Schuld für die finanzpolitischen
Probleme vor allem bei denjenigen Mitgliedern des Parlaments, welche das
Armeebudget stark aufgestockt und einen Abbau der Corona-Schulden über zukünftige
Überschüsse durchgesetzt hätten. Statt über Sparmassnahmen solle man aber nun über
zusätzliche Einnahmen, etwa im Rahmen einer Erbschaftssteuer, sprechen. 

In der Folge behandelte der Nationalrat den Voranschlag 2023 in sechs Blöcken,
beginnend mit einem ersten Block zu den Beziehungen zum Ausland und zur
Migration. Hierbei lagen dem Rat keine Mehrheitsanträge der Kommission vor, jedoch
zahlreiche Minderheitsanträge von Mitgliedern der Polparteien. Einerseits verlangten
Minderheiten Badertscher (gp, BE), Friedl (sp, SG), Wettstein (gp, SO) sowie zwei
Einzelanträge Pasquier-Eichenberger (gp, GE) etwa eine Aufstockung der Beiträge für
humanitäre Aktionen oder an die Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des
Ostens, teilweise auch in den Finanzplanjahren. Andererseits forderten Minderheiten
Grin (svp, VD), Guggisberg (svp, BE), Fischer (svp, ZH) sowie ein Einzelantrag der SVP-
Fraktion etwa eine Reduktion des Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten, an die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit oder an die
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (teilweise auch oder nur in
den Finanzplanjahren) sowie die ordentliche Verbuchung der Ausgaben für
Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Die Minderheitsanträge blieben jedoch allesamt
erfolglos.

Im zweiten Block zu Kultur, Bildung, Forschung, Familie und Sport lagen dem
Nationalrat vier Kommissionsanträge vor. Im Sportbereich wollte die Kommission
einerseits einen Kredit für die Sportverbände zugunsten der nationalen Meldestelle von
Swiss Sport Integrity um CHF 360'000 aufstocken, zumal seit deren Schaffung Anfang
2022 dreimal mehr Meldungen eingegangen seien, als erwartet worden waren. CHF
650'000 sollten zudem für die Ausrichtung der Staffel-Weltmeisterschaft 2024 in
Lausanne gesprochen werden, wobei der Bund einen Drittel der Gesamtfinanzierung
übernehmen würde. Keine Aufstockung, sondern eine ausdrückliche Verwendung der
CHF 390'000, welche der Bundesrat im Bereich Kinderschutz/Kinderrechte
veranschlagt hatte, für eine Übergangslösung zur Stärkung der Kinderrechte verlangte
die Kommission bei den Krediten des BSV. Eine Übergangslösung war nötig geworden,
weil die Ombudsstelle für Kinderrechte, für die der Betrag gedacht war, noch nicht
über eine gesetzliche Grundlage verfügte. Schliesslich verlangte die Kommission, dass
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CHF 35 Mio., welche nach dem Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe bei den EU-
Forschungsprogrammen nicht benötigt werden, stattdessen Innosuisse zugesprochen
werden. Der Nationalrat hiess alle vier Kommissionsanträge stillschweigend gut.
Weitere CHF 50 Mio. aus dem Kredit der EU-Forschungsprogramme zum Kredit für die
Institutionen der Forschungsförderung verschieben wollte eine Minderheit Munz (sp,
SH). Zudem verlangten zwei weitere Minderheiten Munz Aufstockungen bei der
internationalen Mobilität Bildung zugunsten des Programms Erasmus+. Die Kredite
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren wollten hingegen eine
Minderheit I Grin bei den Institutionen der Forschungsförderung sowie eine Minderheit
Guggisberg in den Finanzplanjahren bei der internationalen Mobilität Bildung und bei
den Stipendien an ausländische Studierende. Mit 123 zu 68 Stimmen kürzte der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der Minderheit Munz den Kredit der EU-
Forschungsprogramme zugunsten der Institutionen der Forschungsförderung, lehnte
aber ansonsten sämtliche Minderheitsanträge ab. Dazu gehörten auch zwei
Minderheiten Nicolet (svp, VD), welche bei Pro Helvetia (auch in den Finanzplanjahren)
und bei der familienergänzenden Kinderbetreuung kürzen wollten. 

Im Block 3 zu Umwelt und Energie hiess der Nationalrat die veranschlagten CHF 42
Mio. für Programme von EnergieSchweiz für den Heizungsersatz, zur Dekarbonisierung
von Industrie und Gewerbe, zur Einführung von neuen Technologien und zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie CHF 4 Mrd. für den Rettungsschirm
Elektrizitätswirtschaft, welchen der Bundesrat in einer Nachmeldung beantragt hatte,
gut. Eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) hatte erfolglos eine Kürzung bei den
Programmen von EnergieSchweiz im Voranschlag und in den Finanzplanjahren
gefordert. Erfolglos blieben auch alle anderen Minderheiten etwa zur Streichung von
CHF 10 Mio. für eine Winter-Energiespar-Initiative, zur Reduktion des Kredits für die
Reservekraftwerke, aber auch für eine Erhöhung des Kredits für die Reservekraftwerke
um CHF 100 Mio., um eine Erhöhung der Energiekosten für die Bevölkerung zu
verhindern.

Erfolglos blieben auch sämtliche Minderheitsanträge im vierten Block zu den Themen
«soziale Wohlfahrt, Gesundheit und Sicherheit», wo etwa eine Minderheit Wettstein
(gp, SO) eine Erhöhung des Bundesbeitrags an das Schweizerische Rote Kreuz oder
verschiedene Minderheiten Kürzungen beim Rüstungsaufwand oder bei verschiedenen
Positionen zur Verteidigung beantragten. 

Im fünften Block zu Standortförderung, Steuern und Landwirtschaft gab es nur
einzelne Forderungen zu den ersten beiden Bereichen, etwa verlangte eine Minderheit
Gysi (sp, SG) zusätzliche Mittel und Stellen in der Steuerverwaltung für mehr
Mehrwertssteuerkontrollen und eine Minderheit Guggisberg eine Streichung der Neuen
Regionalpolitik, da diese Aufgabe der Kantone sei. Das Hauptinteresse des Nationalrats
galt in diesem Block aber der Landwirtschaft, zu der zahlreiche Mehr- und
Minderheitsanträge vorlagen: Die Kommissionsmehrheit verlangte eine Erhöhung des
Kredits für die Qualitäts- und Absatzförderung zugunsten des Schweizer Weins um CHF
6.2 Mio. (in Umsetzung einer Motion 22.3022, die vom Nationalrat angenommen, aber
vom Ständerat an die WAK-SR verwiesen worden war). Eine Minderheit Munz wollte
stattdessen einen Teil der bereits veranschlagten Mittel zur Umsetzung der Motion
einsetzen, der Nationalrat folgte jedoch seiner Kommissionsmehrheit und beschloss
die Krediterhöhung. Weiter beantragte die Kommissionsmehrheit, in den
Planungsgrössen zu den Direktzahlungen die Höhe der Versorgungssicherheitsbeiträge
auf CHF 1.1 Mrd. festzuschreiben, so dass diese entgegen der Absicht des Bundesrates
nicht gekürzt werden könnten. Der Nationalrat folgte auch dieser
Kommissionsmehrheit, während eine Minderheit Munz besagte Planungsgrösse
erfolglos streichen wollte. Schliesslich sollten die Mittel für Wildtiere, Jagd und
Fischerei gemäss Kommissionsmehrheit um CHF 4 Mio. zugunsten von
Sofortmassnahmen für den Herdenschutz aufgestockt werden, wobei der Nationalrat
auch hier der Komissionsmehrheit und nicht einer Minderheit Schneider Schüttel (sp,
FR) auf Beibehalten des bundesrätlichen Betrags folgte. Erfolgreich war zudem eine
Minderheit Grin für eine Erhöhung des Kredits für die Pflanzen- und Tierzucht um CHF
3.9 Mio. zugunsten einheimischer Nutztierrassen, nicht aber ein weiterer
Minderheitsantrag Grin für einen Verzicht auf die Aufstockung des Funktionsaufwands
beim Bundesamt für Landwirtschaft um CHF 900'000 zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative zur Verminderung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln. 

Im sechsten Block ging es abschliessend um den Eigenaufwand des Bundes und um die
Schuldenbremse, wobei die Kommissionsmehrheit nur einen Antrag auf Änderung
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gegenüber der bundesrätlichen Version stellte: Bei den Planungsgrössen zum BABS
sollte der Soll-Wert der Kundenzufriedenheit bei den Ausbildungsleistungen von 80 auf
85 Prozent und in den Finanzplanjahren auf 90 Prozent erhöht werden. Stillschweigend
hiess der Nationalrat die Änderung gut. Zudem lagen zahlreiche Minderheitsanträge
Nicolet auf Kürzungen im Personalbereich verschiedener Bundesämter (BAFU, BAG,
BAK, BAV, BFS) sowie beim UVEK vor, die jedoch allesamt abgelehnt wurden – genauso
wie weitere Kürzungsanträge im Personalbereich sowie bei den Sach- und
Betriebsausgaben des SEM, zur Kürzung des Personalaufwands im Bereich der Social-
Media-Strategie und der Digitalisierung sowie für Querschnittskürzungen beim BBL.
Abgelehnt wurde aber auch ein Minderheitsantrag Schneider Schüttel zur Schaffung von
zwei zusätzlichen Stellen beim BLV im Bereich Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Schliesslich scheiterte auch ein Antrag der SVP-Fraktion, die aus der
Gewinnausschüttung der SNB veranschlagten Einnahmen von CHF 666.7 Mio. zu
streichen, da die SNB diese nach ihren Verlusten voraussichtlich nicht würde tätigen
können.

Nach langen Diskussionen, bei denen sämtliche Mehrheits- sowie einzelne
Minderheitsanträge angenommen worden waren, hiess der Nationalrat den Voranschlag
in der Gesamtabstimmung mit 137 zu 49 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gut. Die
ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie
von einem Mitglied der Grünen. Angenommen wurden in der Folge auch der
Bundesbeschluss über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2023 (138 zu 50
Stimmen bei 2 Enthaltungen), der Bundesbeschluss über den Finanzplan für die Jahre
2024-2026 (179 zu 12 Stimmen) sowie der Bundesbeschluss über die Entnahmen aus
dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2023 (191 zu 0
Stimmen). 18
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